
1mM Geltungsgebiet der Bénediktina un Provida eine Rolle
pielte Wie sınd Zivilehen von Katholiken auf diesen Gebieten

beurteilen? en die Brautleute den illen, eine wahre Ehe
schlıeßen, ist diese Ehe kanonisch Su10ugs.  un kommt aber
der Fall regelmäßig erst annn VOTLr das kirchliche Gericht, wWenn
ein oder el eıle hemüde geworden sind. Die Aussagen der
Partelıen sınd, weiıl VO persönlichen Interesse diktiert, mit Vor-
sıcht aufzunehmen. Und da gT111 INa  a In iIrüherer eit Prä-
sumptionen un ahm be1ı indıfferenten un glaubensschwachen
Katholiken den Ehewillen (vgl über die rage Linneborn,Tundrı des Eherechts?, 1933, 79) Überträgt 1a  a} diese Theorie
auf die Zivilehen der katholischen Kriegsgefangenen ın Ruß-
land, kannn Ia jedenfalls nıcht
dieser Ehen annehmen. allgemein die Unguültigkei

Taz Prof. Dr Joh Haring.
(Das Osterreichische internationale Scheidungsrecht und das

‚österreichische] Konkordat.) Dieses ema behandelt ber-
Jandesgerichtsrat Dr arl Wien) in der „Zeitschrift für
ausländısches un: internationales Privatrecht‘“‘ V, 1934, eft
Zunächst ist bemerken, daß Scheidung nicht 1m Sinne des
a. G.-B., 93 (Sseparatio thoro et mensa), sondern 1m Sıinne
von ITrennung des Lihebandes ge WITd. Der weıtaus grÖ-Bere Teil der Arbeit handelt VO Osterreichischen internationa-
len Scheidungsproblem. Die verschiedenen Staaten haben nam-iıch eın stark abweichendes Scheidungsrecht. Die Haager Kon-
vention 1902) hat Z War SgewIlIsSse Grundsätze aufgestellt; doch
sınd nıcht alle Staaten dieser Konvention beigetreten und gibtdie Konvention selbst wlederum die Möglichkeit Vo Ausnahmen

Es tauchen 1ler verschiedene Fragen auf Was ist entschei-dend Staatsbürgerschaft oder Domizil? Sollen ausländische Ur-
teile ohneweiters anerkannt werden, besonders auch dann, Wenn
offenkundig ıIn raudem egis gehandelt wurde? Bıs 1907 en
die Osterreichischen Gerichte ausländische Scheidungsurteilenıcht anerkannt, WenNnn auch 1Ur ein Teıil Österreicher gebliebenist iIne Entscheidung des Obersten Gerichtshofes VOoO 11 Maı
1932 hat mıt diesem Grundsatz gebrochen. Mit eCcC. sagt der
Verfasser, daß sich diese Entscheidung mıt den Grundtendenzen
des Osterreichischen Rechtes in Widerspruch Seiz Der zweiıte
Teil der Abhandlung befaßt sıch mıit der UrCcC. das Österrei-
chische Konkordat eschaffenen Kechtslage: Die Ehescheidungendem an nach werden weder 1m Konkordat, och 1m staat-
lichen Durchführungsgesetz erwähnt. Die Scheidung (solutiovinculi) einer kirchlichen Ehe ist 1mM österreichischen Inland
‚abgesehen VOo einem Matrimonium ratum NO Consummatum)ausgeschlossen und annn auch eın diesbezügliches ausländisches



rteil sofern sıch ki An
kennung finden

TAaZz. Prof Dr Joh Haring
Ine interkonfessi0 ra des Osterreichischen Rech-

S, Artikel des Gesetzes VOo Maı 1868, -(x.-Bl Nr 49,
sucht Streitigkeiten zwischen den einzelnen Konfessionen VOTFr-
zubeugen un bestimmt folgendes: „Die Vorsteher, Diener oder
Angehörigen K<iırche oder Religionsgesellschaft en sıch
der VO  a den berechtigten Personen nıcht angesuchten Vornahme

Sa von Funktionen des Gottesdienstes un der Seelsorge den
Angehörigen anderen Kirche oder Religionsgenossenschaft

enthalten. Eine Ausnahme ann NU:  I für JEHE einzelnen
treten, welchen Urc die betreffenden Seelsorger oder

Diener der anderen Kirche oder Religionsgenossenschaften
die Vornahme Nes diesen zustehenden es das Ansuchen Se-
stellt WIrd, oder die Satzungen un: Vorschriften dieser letzteren
die Vornahme des Aktes gestatten. er diesen Fällen ist der
bezügliche Akt als rechtlich unwırksam anzusehen, und en
dıe ehNorden auf Ansuchen der beeinträchtigten Prıyatpersonoder Religionsgenossenschaft die geeı1gnete Ahbhilfe gewäh-ren.‘ “ So weit der Gesetzeswortlaut. Da dieses Gesetz auch der
Tschechoslowakei und Jugoslawien weıter gilt, beanspruchtdie Auslegung desselben auch größeres Interesse.

Hauptsächlich TE siıch darum, WEer sınd die Personen,die berechtigt SINd, die Vornahme der F unktion anzusuchen?
In früherer eıt wurde diese Bestimmung regelmäßig dahın AaUS -
gelegt, daß ILUT die Keligionsdiener der betreffenden Konfession
berechtigt sınd, den Religionsdiener anderen Konfession
um Vornahme der Funktion ersuchen. So konnte vorkom-
INEN, daß Z be1l Finsegnung orthodoxen Leiche
der evangelische Pastor den abwesenden orthodoxen Seelsorgerauf Ersuchen vertrat 1C. aber wurden dıe Angehörigenverstorhbenen katholischen Selbstmörders, em die kırchliche
Fınsegnung verweigert wurde, als berechtigt rklärt, e1INEl
akatholische Finsegnung anzusuchen. In NEUETET eıt tirat eiINet
Änderung der Auffassung C11M. So hat das Osterreichische
Bundesministerium für Unterricht mıt T1a VOIN Oktober
19534, J60, die Beschwerde römisch-katholischen
Pfarramtes, welches die Berechtigung der Angehörigen ZU. An-
suchen e1iINe akatholische Fınsegnung Katholiken be-
strıtt, abgewiesen. Man hat sıch manchenorts auch kirc.  1CNer-
se1ts mıt dieser Spruchpraxis abgefunden, doch selbst abgesehen
VO kanonistischen edenken, 1eg der Fall nicht einfach
als InNa vielleicht lauben könnte. In der ITschechoslowakei,
an och denselben Gesetzestext hat entschied dıe Landes-


